
gen in erster Linie an netzeigenen Interessen und damit ausreichend
unabhängig von anderen Konzerninteressen (z. B. Vertriebsinteres-
sen) auszurichten.
Das Modell ist auch im Hinblick auf die entflechtungsrechtlichen

Unabhängigkeitsvorgaben strukturell zulänglich. Der Netzmutter-
gesellschaft und ihrem Leitungspersonal können und werden – ne-
ben der ohnehin bestehenden gesellschaftsrechtlichen und regulato-
rischen Pflichtenbindung – genügend Handlungsschranken gesetzt,
um den Netzbetrieb von anderen Konzerninteressen unabhängig
wahrzunehmen. Die Verfolgung eines netzbetriebsfremden Gesamt-
konzerninteresses wird in Angelegenheiten des Netzbetriebs durch
geeignete Schutzmechanismen zurückgedrängt. Die Gefahr, die sich
aus dem „inneren“ Interesse am Erfolg der Vertriebstochter ergeben
könnte (Selbstbeschränkung), kann insoweit eingedämmt werden.
Eine vollständige Eliminierung von finanziellen Interessenkon-

flikten ist im Verteilernetzbereich auch nicht vorgesehen. Die einzig
vorgegebene unternehmensstrukturelle Maßnahme ist das „Legal
Unbundling“. Zwischen energiebezogenen Wettbewerbsunterneh-
men (Vertrieb, Erzeugung, Handel) und Netzbetriebsgesellschaften
dürfen hiernach Unternehmensverbindungen auch in Gestalt von
Mehrheitsbeteiligungen (fort)bestehen. Hätte der Gesetzgeber die-
ses Gestaltungsrecht der EVU auf die Wahl zwischen unterschied-
lichen Netz-Tochter-Modellen (u. a. Vertriebs-Mutter-Modellen)
beschränken wollen, wäre eine – auch gemessen am verfassungs-
rechtlichen Bestimmtheitsgebot – klarere gesetzliche Aussage zu
erwarten gewesen. Aus der allgemeinen Zweckbestimmung der Ent-
flechtungsregeln115 ist jedenfalls der Schluss, dass allein ein Netz-
Tochter-Modell den Vorgaben im Verteilernetzbereich entsprechen
kann, nicht zwingend. Auch im Netz-Mutter-Modell kann die Netz-
mutter als VNB über den nötigen unternehmerischen Freiraum ver-
fügen, ihr Geschäft – den Netzbetrieb (!) – ausschließlich an net-
zeigenen Interessen auszurichten und damit allen Netznutzern glei-
chermaßen einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz zu
verschaffen.

IV. Zusammenfassung

Das Netz-Mutter-Modell kann mit den Entflechtungsvorgaben der
§§ 6 und 7a EnWG in Einklang gebracht werden. Die Anforderun-
gen sind streng, aber lösbar. Folgende Voraussetzungen konnten
identifiziert werden:
1. In der Geschäftsleitung (z. B. im Vorstand) der Netzmutter wird

dafür gesorgt, dass die für die betrieblichen Einrichtungen in den

Wettbewerbsbereichen (Vertriebstochter, etc.) zuständigen Lei-
tungspersonen nicht personenidentisch sind mit denjenigen, die
für den Netzbetrieb zuständig sind.

2. Dafür ist zunächst eine klare unternehmensfunktionale Ressort-
verteilung für die Querschnittsbereiche (z. B. Recht, IT, Finan-
zen, Controlling, Rechnungswesen, Personal, Berichtswesen)
notwendig. Betroffen sind Bereiche, die das integrierte EVU ins-
gesamt unternehmerisch organisieren und damit marktfähig ma-
chen. Sie sind dem Netz- und dem Vertriebsbereich vorgelagert.

3. Schließlich ist eine trennscharfe operationelle Ressortzuständig-
keit für die Leitung des Netzbetriebs einerseits und die Leitung
der betrieblichen Einrichtungen in den Wettbewerbsbereichen
andererseits zu schaffen. Die für den Netzbetrieb verantwortliche
Leitungsperson (z. B. der Netzvorstand) darf keine Leitungsauf-
gaben beim Vertrieb (etc.) wahrnehmen und umgekehrt. Es ist
eine völlige Unabhängigkeit und Entscheidungsautonomie in
diesen Leitungsbereichen herzustellen.

4. Diese präzise Ressortverteilung betrifft ausschließlich die Lei-
tungsebene (Geschäftsführung bzw. Vorstand) und setzt keine
Trennung auf der operationellen Ebene (z. B. in den Betriebsab-
teilungen für Recht, IT, Finanzen, Controlling, Rechnungswe-
sen, Personal, Berichtswesen) voraus. Durch geeignete Compli-
ance-Maßnahmen ist allerdings sicherzustellen, dass etwaige
Weisungen der vertriebsverantwortlichen Leitungsperson, die
das Netz betreffen, nicht befolgt werden dürfen. Dasselbe gilt
für den umgekehrten Fall von etwaigen Weisungen der netzbe-
triebsverantwortlichen Leitungsperson an die wettbewerblichen
Einrichtungen.

5. Über Gesellschaftsbeteiligungen darf die Ressortverteilung we-
der umgangen noch durchbrochen werden.

6. Zwischen Netzmutter und Vertriebstochter (etc.) darf kein Ge-
winnabführungsvertrag o. ä. bestehen. Die Netzmutter darf nicht
zur Übernahme von Verlusten der Vertriebstochter (etc.) ver-
pflichtet sein.

115 BR-Drs. 343/11, S. 133 (Begründung zu § 6 EnWG 2011). Die Ent-
flechtungsregeln sollen zur Unabhängigkeit des Netzbetriebs von den
Wettbewerbsbereichen der Energieversorgung führen. „Die Unabhän-
gigkeit von sonstigen Interessen im vertikal integrierten Unternehmen
gewährleistet den Netzbetreibern den nötigen unternehmerischen Frei-
raum, ihr Geschäft ausschließlich an netzeigenen Interessen auszurich-
ten und damit allen Netznutzern gleichermaßen einen diskriminierungs-
freien Zugang zum Netz zu verschaffen.“

Vom Verteilnetz zum Netz des Zusammenspiels

Zur neuen Rolle von Verteilnetzen in erneuerbaren Energiesystemen in Dänemark und Deutschland

Kirsten Sophie Hasberg*

Zusammenfassung

Heute werden die Flexibilitätsmarkt- und Netzentgeltdebatten in
Deutschland und Dänemark vornehmlich getrennt geführt. Die Viel-
falt an Vorschlägen und Forderungen macht es schwierig, sich in
dieser Debatte zu orientieren und sie zum Gegenstand politischer
und nicht nur technischer Auseinandersetzung zu machen. Eine Ori-
entierung an einem klaren Rollenverständnis der Verteilnetze in er-
neuerbaren Energiesystemen hilft, diese Regulierungsfragen bezüg-
lich der Entgelt- und Marktneugestaltung einzuordnen.
Anhand der Grundsatzfragen „Was ist die Rolle des Verteilnetzes

in einem erneuerbaren Energiesystem“ und „Was gehört zum Netz-

betrieb“ beleuchtet dieser Beitrag deshalb drei Grundsatzprinzipien
der heutigen Stromnetzentgeltsystematik: Das Kostenwälzungs-,
Briefmarken- undVerursacherprinzip.Durch dieEnergiewendewird
aus dem Verteilnetz ein Netz des Zusammenspiels, das die diskri-
minierungsfreie infrastrukturelle Grundlage für ein regionales Zu-
sammenspiel von Erzeugung und Verbrauch bilden soll. Die beste-
henden Grundsätze sind mit dieser neuen Rolle der Verteilnetze
nicht im Einklang; vielmehr sind neue Prinzipien wie das der Sub-
sidiarität und der Entflechtung in der Entgeltgestaltung erforderlich.
Die Umsetzung dieser Prinzipien könnte durch eine Abstandskom-
ponente in den Netzentgelten einerseits, und durch eine Neuausrich-
tung der Anreizregulierung andererseits erfolgen, bei der die Ver-
teilnetzbetreiber zu Nachfragern auf regionalen Flexibilitätsmärkten
werden.
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1. Einleitung

Energiesysteme sind soziotechnische Systeme.1 Stromnetze sind
damit nicht nur eine technischeKomponente der Energiewende, son-
dern ein Schauplatz von Konflikten, wo Akteure mit eingebetteten
Interessenlagen über die Rolle und Finanzierung der Stromnetze
diskutieren und damit indirekt eine neue Machtverteilung im Ener-
giesektor aushandeln. Der Treiber dieser Debatten ist das Vorhan-
densein großer Mengen schwankender erneuerbarer Energien sowie
eine enorme Zunahme der Akteure auf der Erzeugerseite. In Däne-
mark und Deutschland, wo relativ hohe Anteile an erneuerbaren
Energien in der Stromversorgung erreicht worden sind, zeichnen
sich diese Konfliktlinien deshalb besonders sichtbar ab. Bisher stand
die Ausgestaltung der Fördergesetzgebung (Erneuerbare-Energien-
Gesetz in Deutschland, Public Service Obligation in Dänemark) im
Vordergrund. Doch nun sind erneuerbare Energien die kostengüns-
tigste Art der Stromerzeugung und haben teilweise sogar in Kom-
bination mit Speicherlösungen Netzparität erreicht, also die Höhe
konventioneller Endverbraucherstrompreise unterschritten.2 Man-
che Netzbetreiber sehen in dieser Entwicklung eine Bedrohung, be-
zeichnen dies als ‚Kreislauf der Entsolidarisierung‘3 und bauen auf
dieser Argumentation Vorschläge für Netzentgeltreformen auf. Vie-
le neue Akteure sehen dahingegen ein großes Potential zum aktiven
Beitrag von Prosumern in Verteilnetzen, die ihren Strom und auch
ihre flexible Nachfrage vor Ort vermarkten sollen.4

Stromhandel findet heute an der Strombörse in einem sog. Energy-
Only-Markt statt, der Netzbegrenzungen nicht mit einbezieht und
deshalb auf der Annahme einer europäischen ‚Kupferplatte‘, also
eines perfekt vernetzten Übertragungsnetzes beruht. Dies führt mit
steigenden Anteilen erneuerbarer Energien in Kombination mit bei-
behaltenen fossilen Subventionen zunehmend zu fallendenGroßhan-
delspreisen und Netzengpässen. Die Netzengpässe werden durch
Systemdienstleistungen sowiekurzfristigüberEingriffe indasMarkt-
geschehen (sog. Redispatch), und langfristig durch Übertragungs-
netzausbau ausgeglichen, obwohl erstere den Wettbewerb verzerren
und letzterer oftmals fossilen Kraftwerken zu Gute kommt.5 Beides
belastet das Netzentgelt. Gleichzeitig sind viele Netzentgeltzahler
jetzt Prosumer, die zur Beseitigung von Netzengpässen beitragen
könnten, bisher aber von diesen Marktplätzen ausgeschlossen sind.

Damit hat sich der Diskurs auf Fragen derNetzentgeltgestaltung und
des Marktdesigns verlagert. In Dänemark als auch in Deutschland
werden diese Reformprozesse der Netzentgelte und der Marktstruk-
turen bisher größtenteils getrennt gehandhabt: In Dänemark ist aus
der von allen dänischen parlamentarischen Fraktionen verabschie-
deten Energievereinbarung 2018 eine Netzentgelt-Arbeitsgruppe
hervorgegangen.6 Außerdem beschäftigt sich ein Kooperationsaus-

schuss zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern seit 2018
mit demselben Thema.7 Zusätzlich untersucht die dänische Auf-
sichtsbehörde aktuell, inwieweit Wettbewerbs- von Monopolaktivi-
täten im Stromsektor ausreichend entflochten sind.8

In Deutschland hat die Bundesregierung imKoalitionsvertrag eine
Netzentgeltreform angekündigt.9 Umfangreiche Reformen sind von
Verbänden und Denkfabriken schon länger vorgeschlagen worden.10

In beiden Ländern finden zudemÜberlegungen zu Flexibilitätsmärk-
ten in Verteilnetzen statt.11 Konkret steht in Deutschland die Ausge-
staltung einer ‚Flexibilitäts-Verordnung‘ an, und in Dänemark ist die
Entwicklung eines „Marktmodell 3.0“ in Arbeit. In Demonstrations-
projekten wie den SINTEG-Verbundprojekten und dem dänischen
Inselprojekt EcoGrid 2.0 werden Flexibilitätsmodelle erprobt.
Auf europäischer Ebene trägt das Gesetzgebungspaket der Kom-

mission ‚Saubere Energie für alle Europäer‘ u. a. mit den Begriffen
der ‚Bürger- bzw. erneuerbaren Energiegemeinschaften‘12 zur Fle-
xibilitätsmarktdebatte bei. Auch international wird das Thema der
Entgeltgestaltung und Rollenverteilung im Verteilnetz diskutiert.13

Die Digitalisierung, insbesondere das Aufkommen von Blockchain-
Technologien, hat mit der Vorstellung von peer-to-peer Strommärk-
ten zusätzlich die Regulierungsdebatte befeuert.14

2. Die Rolle der Stromnetze in erneuerbaren Energie-
systemen

Zentral für die Befassung mit den Fragestellungen der Netzentgelte
ist die Grundsatzfrage, welchem Energiesystem die Netze dienen
sollen. In einer Transformationsphase ist es sinnvoll, Systeme vom
Ziel her zu betrachten, um bessere regulatorische Weichen für den
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Transformationspfad stellen zu können. Die folgenden Abschnitte
befassen sich deshalb mit den Fragen, welchem Energiesystem die
Netze dienen sollen (2.a.) und wie sich der Netzbetrieb definitorisch
abgrenzen lässt (2.b.).

2.a. Stromnetze als Ermöglicher von ‚Smart Energy
Systems‘

Sowohl für Deutschland als auch für Dänemark gibt es mittlerweile
zahlreiche Studien zur hundertprozentigen erneuerbaren Versor-
gung, beispielsweise die Studien meiner Forschungsgruppe an der
Aalborg Universität in Dänemark.15 Wir verwenden dafür den Be-
griff „Smart Energy Systems“, um die Integration zwischen den
Strom-, Wärme- und Verkehrssektoren zu unterstreichen. Mit den
naturgegebenen Voraussetzungen in beiden Ländern baut ein 100%
erneuerbares Energiesystem auf die zwei fluktuierenden erneuerba-
ren Stromquellen Wind und Sonne auf. Biomasse ist als dritte er-
neuerbare Energiequelle im Gegensatz zu Solar- und Windstrom
zwar speicherbar, aber nur begrenzt vorhanden. Die übergeordnete
Strategie in einem Smart Energy System ist deshalb, dass Sonne und
Wind den Energieverbrauch decken, wenn diese Quellen verfügbar
sind, und Biomasse (inkl. Biogas) als Back-up und für saisonale
Pufferung reserviert wird.
Ein weiteres grundsätzliches Prinzip ist außerdem, Strom-, Wär-

me und Verkehrssysteme mit einander zu verbinden. Diese Sekto-
renkopplung kompensiert sozusagen die fehlende Lagerfähigkeit
von Sonnen- und Windenergie:
– Heizkessel und Wärmepumpen in Haushalten als auch in Ver-

bindung mit Nahwärmenetzen koppeln den Strom- und Wärme-
sektor.

– Elektrofahrzeuge verbinden den Strom- und Transportsektor.
(Aus Energiesystemperspektive ist ein Elektroauto ein mobiler
Stromspeicher.)

– Sogenannte ‚Electrofuels‘, durchWind- oder Solarstrom erzeug-
te flüssige Brennstoffe mit hoher Energiedichte, können den
Last- und Luftverkehr versorgen.16

In Kombination mit den dezentralen erneuerbaren Energieanlagen
und dem Wandel vieler Verbraucher zum Prosumer bedeutet die
Sektorenkopplug, dass die Rolle der Netze sich verändert: Die
Strom-,Gas- undWärmenetze ermöglichen die Interaktion zwischen
diesen vielen neuen Akteuren. Aus einer monodirektionalen Vertei-
lung von Stromproduzenten zum passiven Verbraucher wird ein
multidirektionaler Fluss. Der Begriff Verteilung, lateinisch Distribu-
tion, ist daher nicht mehr angemessen. Vielmehr handelt es sich um
gemeinsame Netze, die ein Zusammenspiel zwischen Prosumern
unterschiedlicher Größe ermöglichen. So definiert z. B. auch der
Rat der europäischen Energieregulierungsbehörden CEER die Rolle
der Netzbetreiber als die eines „neutralen Marktorganisators“.17

2.b. Stromnetze als entflochtene natürliche Monopole

Zum heutigen Grundverständnis der Stromnetze gehört ihre Defini-
tion als ‚natürliche Monopole‘.

Künneke (1999)18 befasst sich mit der Frage, wie „natürlich“
diese Monopole im Stromsektor tatsächlich sind und „in welchem
Ausmaß technologischer und institutioneller Wandel die Charakte-
ristiken des natürlichen Monopols des Stromnetzes verändern“ (ei-
gene Übersetzung). Er zeigt schon 1999 auf, dass die strukturellen
Veränderungen im Zuge der Energiewende die Grenzen zwischen
Wettbewerb und natürlichem Monopol verschieben werden.
Das fossile und hierarchische Stromnetz ist die Grundlage für die

volkswirtschaftliche und regulatorische Auffassung des Stromnet-
zes als natürliches Monopol, für welches (adaptiert nach Künneke,
1999) gilt:
A. Hohe Fixkosten und niedrige Grenzkosten (auch als Subadditi-

vität bezeichnet) führen zu ausgeprägten steigenden Skalenef-
fekten. Die Theorie besagt, dass ein einziger Anbieter die Ge-
samtproduktion dann kostengünstiger bereitstellen kann als
mehrere Wettbewerber.19

B. Netze und Strom sind sogenannte unilaterale Komplemente;
steigendeNachfrage nach Strom erhöht auch die Nachfrage nach
Netzen. Dadurch entstehen indirekte Netzwerkeffekte, wodurch
der Wert des Stromnetzes für den einzelnen Nutzenden positiv
mit seiner Ausdehnung korreliert (z. B. weil ein größeres Netz
höhere Netzstabilität aufweist).

C. Netzstabilität hat die Charakteristiken eines öffentlichen Gutes,
das sich durch Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität
kennzeichnet. Ein Blackout betrifft beispielsweise alle im Netz.

D. Es gibt keine nahen Substitute, also Alternativen, zur netzge-
bundenen Versorgung.

Obwohl in der Regulierung weiterhin diese klassische Definition
des natürlichen Monopols vorherrscht, wird der Begriff in der Wirt-
schaftstheorie von neuen Einsichten der von der Spieltheorie beein-
flussten Industrieökonomik (industrial organization) geprägt20. Zu-
dem hat die Sozialforschung zu Machtstrukturen in Infrastruktur-
projekten die Infrastrukturforschung über die Monopoltheorie
hinaus erweitert.21 (Siehe Mosca (2008)22 für eine kritische Diskus-
sion zur Anwendung des natürlichen Monopolbegriffes im allge-
meinen und Chick (2004)23 sowie Saplacan (2008)24 zu natürlichen
Monopolen im Energiesektor im speziellen.)

Wie Künneke (1999) zeigt, sind die oben genannten Gegebenheiten
durch dezentrale Erzeugungstechnologien sowie durch IKT- und
Kontrolltechnologien heute weniger gegeben als in einem hierar-
chisch organisierten fossilen Energiesystem:
A. In ‚Smart Energy Systems‘ (siehe Abschnitt 2.a.) erhöht sich die

Anzahl der Akteure, auch Knotenpunkte genannt. Damit sind
Netze und Strom multilaterale Komplemente, weil der Strom-
fluss jetzt zwischen vielen Knotenpunkten verlaufen kann. Die
Netzwerkeffekte werden zu direkten Netzwerkeffekten, denn
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jeder zusätzliche Teilnehmer im Netz ist jetzt, wie bei einem
Telefonnetz, ein potentieller Interaktionspartner.

B. Mit der technologischen Entwicklung wird Netzstabilität zuneh-
mend ein privates und kein kollektives Gut: Durch Inselnetze,
Netztechnik und durch Versorgungssicherheit als Produkt kön-
nen Netzdienste als privates Gut angeboten werden.

C. Die Anzahl der Substitute steigt dramatisch an: Über dezentrale
Eigenproduktion in Kombination mit Stromspeichern, privaten
Netzen (Arealnetze), die Lieferung von Wind- und Solarenergie
über andere Energieträger und Lieferformen (Stichwort Po-
wer2Gas und ‚Electrofuels‘).

In der Summe bedeuten diese Veränderungen, dass die Ausdehnung
des natürlichen Monopols kleiner wird. Bestehende Netze mögen
noch definitorisch einem natürlichen Netzmonopol entsprechen,
aber bei derNetzverstärkung und demNetzausbau ist das nicht zwin-
gend der Fall: Es gibt neue Märkte, die mit Netzen konkurrieren
können: Ein privates Netz in einem neuen Gebiet (in Deutschland
z. B. unter dem Begriff Arealnetz) mit verschiedenen Flexibilitäts-
maßnahmen und einer geringeren Anschlussleistung als die Summe
der individuellen Anschlüsse ist eine Alternative zum gewöhnlichen
Ausbau des Verteilnetzes; eine Netzverstärkung in Gebieten mit
vielen Elektroautos und Solaranlagen kann auch durch Handel mit
regionalen Flexibilitäten gelöst werden, usw. Die Entflechtung von
Monopolbetrieb und wettbewerblichen Aufgaben rückt damit er-
neut ins Rampenlicht, und die Flexibilitätsdebatte verstärkt diese
Thematik.
Die Liberalisierung der Strommärkte in den späten 90er Jahren

sah auch schon die Trennung von monopolistischem Netzbetrieb
und wettbewerblicher Stromerzeugung als ihre Kernaufgabe. Diese
Prinzipien werden allerdings nach wie vor verletzt: Verteilnetz- und
Übertragungsnetzgesellschaften wollen z. B. auch Batteriespeicher
betreiben dürfen.25 In Deutschland wird fehlende Transparenz26

sowie Quersubventionierung zwischen Netzbetrieb und Stromver-
trieb27 kritisiert. In Dänemark gibt es große Preisunterschiede zwi-
schen den Netzbetreibern abhängig von der Eigentumsstruktur28

und ein aufsichtsbehördlicher Bericht zur Wettbewerbssituation29

wird wie eingangs erwähnt dieses Jahr erwartet, da die Eigentums-
strukturen und die Anreizregulierung weiterhin Quersubventionie-
rungen erlauben.30Dies wirkt sich, ceteris paribus, preistreibend auf
die Netzentgelte und auf den Marktwert der Netze aus. Letzteres ist
ein wesentlicher Kostenparameter bei Eigentümerwechseln von in-

tegrierten Energiekonzernen zu verbraucher- oder städtisch-kom-
munaler Eigentümerschaft: In Dänemark ist das Stromnetz von Ko-
penhagen und der Insel Seeland, Radius, für 2,6 Milliarden Euro
verkauft worden,31 in Hamburg wurde das Netz nach dem Volks-
entscheid 2013 für 495 Millionen Euro rekommunalisiert, und in
Berlin wird der Handelspreis des Stromnetzes auf 1,5 Milliarden
Euro geschätzt. Dort geht die Auseinandersetzung mit Vattenfall be-
züglich des Rückkaufs weiter.32

3. VomKostenwälzungs- undBriefmarkenprinzip zum
Subsidiaritätsprinzip

Auf Grundlage der beiden Grundsätze des vorgehenden Abschnitts
(das Netz als natürliches Monopol und das Netz als Ermöglicher
eines ‚Smart Energy Systems‘) werden in diesem Abschnitt die
heutigen Grundprinzipien der Netzentgeltsystematik (das Kosten-
wälzungsprinzip, das Briefmarkenprinzip und das Verursacherprin-
zip) betrachtet und der Reformbedarf dieser Prinzipien aufgezeigt.

3.a. Das Kostenwälzungs- und Briefmarkenprinzip

Das Kostenwälzungsprinzip (dänisch: vandfaldsprincip) vermittelt
ein hierarchisches Bild des Energiesystems und bildet die Grund-
lage des heutigenNetzentgeltsystems, das die Finanzierung des Net-
zes über alle Spannungsebenen verteilt. Abbildung 1 zeigt die heu-
tige idealtypische Netztopologie, also die räumliche Ausgestaltung
der Netze. Die Höchst- und Hochspannungsnetze entspricht eher
einem teilvermaschten Netzwerk (engl.: Mesh network), wobei der
Aufbau der Verteilnetze aufMittel- und Niederspannungsebene eher
einer Baumstruktur folgt. Diese Anordnung folgt der Logik eines
Netzes, in dem zentral versorgt und dezentral verbraucht wird. Die
Kreise zeigen idealtypische Wege des Strombezugs bei verschiede-
nen Anschlussebenen in einem hierarchisch organisiertem Strom-
system ohne dezentrale Erzeugung. Dies entspricht dem heutigen
Kostenwälzungsprinzip, das bei zentraler Versorgung und verteil-
tem Verbrauch dafür sorgt, dass Haushaltskunden den von ihnen
genutzten Netzabschnitt von Höchstspannung bis Niederspannung
mitfinanzieren.
DasBriefmarkenprinzip ist eine Form der Kreuzsubventionierung

von Stromerzeugung in großer Entfernung vom Verbrauch: Der
Transport von Strom kostet dasselbe, egal ob er vom Nachbarn oder
vom anderen Ende Europas kommt.

Abb. 1: Zentral organisiertes Stromnetz mit Netzentgelten nach
Kostenwälzungs- und Briefmarkenprinzip.
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Die Knotenpunkte stellen Erzeuger, Verbraucher und Prosumer dar,
die Kreise veranschaulichen den ‚idealtypischen‘ Stromfluss, denen
die Netzentgelte zugrunde liegen.
Quelle: Wikimedia Commons und eigene Zusammenstellung.

Die verschiedenen Punktgrößen in Abbildung 1 repräsentieren
Erzeuger und Verbraucher in den vier Netzebenen: Die Höchstspan-
nungs- (220 / 380Kilovolt (kV)) und Hochspannungsnetze (zumeist
110 kV in Deutschland; 132 und 150 kV im Westen bzw. Osten
Dänemarks) gehören den Übertragungsnetzbetreibern Energinet.dk
in Dänemark bzw. Amprion, TransNetBW, Tennet und 50 Hertz in
Deutschland. Darunter befindet sich das Verteilnetz, das aus Mittel-
spannung (3 bis 35 kV) und Niederspannungsnetz (230 / 400 Volt)
besteht. In Dänemark gibt es 45, in Deutschland 890 Verteilnetz-
betreiber. Damit gehören beide Staaten zu den europäischen Län-
dern mit der höchsten Anzahl an Verteilnetzbetreibern relativ zur
Einwohnerzahl.33

3.b. Das Subsidiaritätsprinzip mit räumlich differenzierten
Netztarifen

In Abbildung 2 sind die verschiedenen Netzebenen als teilver-
maschtes Netz ausgestaltet, in dem sowohl auf Übertragungs- als
auch auf Verteilnetzebene Erzeugung stattfindet. Diese Teilverma-
schung entspricht der Verbindung von Verteilnetzen, wie sie in
einemerneuerbarenEnergiesystemnötigwird undheute inProjekten
demonstriert wird.

Abb. 2: Dezentral organisiertes Stromnetz mit Netzentgelten nach
„Subsidiaritätsprinzip“.
Die Knotenpunkte stellen Erzeuger, Verbraucher und Prosumer dar,
die Kreise veranschaulichen den ‚idealtypischen‘ Stromfluss, denen
die Netzentgelte zugrunde liegen.
Quelle: Wikimedia Commons und eigene Zusammenstellung.

Das Kostenwälzungsprinzip kann in einer erneuerbaren Energie-
welt in seiner jetzigen Form nicht mehr sinnvoll sein. Räumlich
differenzierte Tarife, z. B. durch ein System mit drei Stromregionen
wie es Agora Energiewende34 vorschlägt, wären wiederum in Über-
einstimmung mit einem Subsidiaritätsprinzip, das das Kostenwäl-
zungsprinzip ersetzen könnte. Die Kreise in Abbildung 2 zeigen
idealtypische räumlich differenzierte Netztarife, die in Kombination
mit sogenannten Power-Purchase-Agreements oder anderen Vor-
Ort-Stromtarifen auch zu einer Nachfrage nach und damit nachhal-

tigen Finanzierung von EEG-Anlagen in einem post-EEG System
beitragen könnte.

4. Vom Verursacherprinzip zu regionalen Flexibili-
tätsmärkten

4.a. Das Verursacherprinzip

Das heutige Verursacherprinzip (dänisch: omkostningsægthed) zielt
darauf ab, die Kosten der Netznutzung so zu verteilen, dass die
größten Verursacher von Kosten die höchsten Netzentgelte zahlen.
In Deutschland und Dänemark wurde die Verursachung von Netz-
kosten bisher definitorisch am Verbrauch, nicht an der Erzeugung
festgemacht. Bildlich gesprochen erfordert zusätzlicher Verbrauch
eine zusätzliche Schaufel Kohle imKraftwerk, dessen Strom zusätz-
lich durchs Netz geleitet werden muss. Heute kann ein Prosumer
aber sowohl Kosten verursachen als auch mindern.
Damit tritt das Verursacherprinzip in den Hintergrund, denn die

Ursache von Netzengpässen in einem ‚Smart Energy System‘ ist
Gleichzeitigkeit: Also die gleichzeitige hohe Produktion oder der
gleichzeitige hoheVerbrauch vonStrom.Gleichzeitigkeit hat ständig
wechselnde Kosten und lässt sich unmöglich auf Verbraucher oder
Produzenten aufteilen, da sie gegenseitig das Problem des Netzeng-
passes lösen. Ein Marktpreis für Flexibilität kann solch stätig wech-
selnden Gleichzeitigkeitskosten eher bepreisen als selbst hochdiffe-
renzierte Netzentgeltstrukturen, da Gleichzeitigkeit eine Art „Tragik
der Allmende“ im Netz ist.35

Wenn nicht nur die Verbraucher- sondern auch die Erzeugerseite
für die Netznutzung zahlen sollen (was bei Prosumern z. B. der Fall
ist) und damit sowohl vom dänischen als auch vom deutschen bis-
herigen Prinzip abgekehrt wird, dass das Verusacherprinzip defini-
torisch primär Verbraucher meint, dann gilt auch hier, dass Engpässe
durch Gleichzeitigkeit auftreten und deshalb nicht einem bestimm-
ten Akteur zugeordnet werden können.
Es scheint, dass die technischen Möglichkeiten der Abregelung

von Windkraft die Verbraucherseite als Verursacher erst etabliert
hat – sonst wäre jedes Kraftwerk zu Spitzenproduktionszeiten auch
ein Verursacher, und Abregelungen könnten deshalb alle Erzeuger
treffen.36 Von Wärmebindungen einmal abgesehen scheint ein un-
ausgesprochenes LIFO (Last in, first out)-Prinzip zu gelten: Die
Neuankömmlinge imStrommarktwerden alsVerursacher angesehen
und daher abgeschaltet. Das Verursacherprinzip befördert Pfadab-
hängigkeiten, es ist status-quo-orientiert: Verursacher ist, wer etwas
am existenten System ändert. Auch deshalb kann es in einer Trans-
formationsphase nicht wegweisend sein. Da wir die erneuerbaren
Produzenten brauchen, ist es problematisch, sie als Verursacher zu
betrachten. Sie mögen Verursacher im Verhältnis zum jetzigen Ener-
giesystem und seinen Regeln sein, aber in einem zukünftigen Strom-
system sind sie die Lösung.

4.b. Regionale Flexibilitätsmärkte statt Verursacherprinzip

Auf diesem Hintergrund ist die Netzentgeltdebatte ein weiterer
Schauplatz dieser Rollenverquickung. Nach Netzauslastung diffe-
renzierte Tarife, (bzw. zeitlich differenzierte Tarife als Hilfsgröße)
sollen Lasten verschieben, die auch über einen Flexibilitätsmarkt
erfolgen könnten. EineVariante davon sind sogenannte Netzproduk-
te, die der dänische Entgeltausschuss diskutiert, mit denen verschie-
dene Niveaus von Versorgungssicherheit vom Netzbetreiber ange-
boten werden könnten.37 Auch dies würde bedeuten, dass ein Netz-
betreiber selber Akteur auf seiner eigenen Netzplattform wird. Oft
wird Flexibilität als eine direkte Ab- oder Zuschaltung des Netzbe-
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treibers verstanden, obwohl dieser Netzbetreiber durch fehlende
Entflechtung auch selber ein Wettbewerber auf seinem eigenen
Marktplatz für Flexibilität sein kann. Eine Netzentgeltdebatte muss
diesen Kontext wahrnehmen und miteinbeziehen.
Auch bei Vorschlägen, die sich auf das Verhältnis zwischen festen

Leistungs- und variablen Arbeitspreiskomponenten beziehen, geht
es darum, für größere Verbraucher wie Elektroautos oder Wärme-
pumpen ihren hohen Leistungsbezug in Rechnung zu stellen bzw.
dafür zu sorgen, dass Ladezeiten nicht zeitgleich mit den Netzlast-
spitzen sind. Auch dies lässt sich über einen im Flexibilitätsmarkt
erreichen. Gleichzeitig verhindert man die soziale Schieflage, die
ein hoher fester Preisbestandteil schon heute verursacht.38

Eine alleinige Fokussierung auf Netzentgeltdesign39 verfehlt die
Grundsatzfrage: Sollen Netzbetreiber als Monopolbetrieb durch
neue Entgeltgestaltung für Flexibilität sorgen, oder ist dies eine
Marktleistung? Für Verteilnetzbetreiber sind das fundamental unter-
schiedliche Rollen: Als Kunde von oder als Herrscher über Flexi-
bilitäten.
Wenn amPrinzip der Entflechtung festgehalten wird, werdenAnt-

worten auf die gängigen Policy-Vorschläge in der Netzentgeltdebat-
te leichter: Anstatt Gleichzeitigkeit über im Verursacherprinzip be-
gründete differenzierte Netzentgelte kontrollieren zu wollen, kann
dies auch über einen Marktplatz geschehen. Eine Neugestaltung der
Anreizregulierung könnte den Netzbetreiber zum Käufer von Fle-
xibilitäten machen und so sowohl als Anreiz zur nicht-diskriminie-
renden und neutralen Rolle des Netzmonopols als auch zur Flexibi-
lisierung von Verbrauchern durch Aggregatoren dienen und damit
die Grundlage für Flexibilitätsmarkt schaffen.
Intelligente Zähler und die damit verbundene Informations- und

Kommunikationstechnologie sind die Grundlage für einen solchen
Flexibilitätsmarkt. Diese Dateninfrastruktur verschiebt aber nicht
nur Lasten, sondern auch die Machtgefüge der Energiewirtschaft40

und können zummomentan gesellschaftlich kontrovers diskutierten
‚Überwachungskapitalismus‘ beitragen.41

Die Einführung von stündlichen Endverbraucherstrompreisen
und zeitvariablen Netzentgelten in Dänemark durch den verpflich-
tenden Einbau von intelligenten Zählern für alle Stromkunden zei-
gen, dass variable Entgelte ohne Flexibilitätsmärkte kaum zu Flexi-
bilität führen. Zudem erhalten Netzbetreiber eine neue Datenhoheit
über Verbraucherdaten, die ihre Monopolstellung verhärtet.
In Dänemark sind intelligente Zähler flächendeckend eingeführt

worden. Nicht nur aus sozioökonomischer Sicht,42 sondern auch aus
datenpolitischer Perspektive scheint es fragwürdig, auchKleinstver-
brauchern intelligente Zähler einzubauen, wenn sie kein Potential
für eine Lastverschiebung aufweisen, und stündliche Netztarife und
Strompreise einzuführen, ohne eine Aggregatorebene zu ermögli-
chen wie es in Dänemark der Fall ist. Die im zentralen dänischen
‚Datahub‘ erfassten Verbraucherdaten sind an soziale Behörden
weitergegebenwurden, umArbeitslose zu kontrollieren.43Dass Ab-

lesung ohne Einverständnis rechtens sein kann, wenn es „imDienste
der Gesellschaft“ passiert, hat die dänische Energieagentur festge-
stellt.44 Es scheint also klar, dass innerhalb des jetzigen dänischen
Regulierungsrahmens die Datenhoheit nicht bei den Verbrauchern
liegt.45 Das Prinzip der Prosumer-Zentrierung der Europäischen
Kommission könntemit Vorteil auch auf die Datenhoheit angewandt
werden.

Fazit

In einem erneuerbaren Energiesystem haben Netzbetreiber einen
neuen Gesellschaftsauftrag und brauchen ein neues Selbstverständ-
nis: Durch neue Erzeugungs- und Speichertechnologien schrumpft
das ‚natürliche‘ Monopol; aus dem Verteilnetz wird ein Netz des
Zusammenspiels, in dem Prosumer und Aggregatoren zu Mitspie-
lern werden und das Netz sich als Interaktionsplattform neutral und
nicht-diskriminierend verhalten sollte.
Eine Orientierung an diesem klaren Rollenverständnis der Ver-

teilnetze in erneuerbaren Energiesystemen hilft, Fragen nach Ent-
gelt- und Marktneugestaltungen zu beantworten. Die heutigen Kos-
tenwälzungs –, Briefmarken- und Verursacherprinzipien, nach de-
nen Prosumer als störende Elemente gelten, weil sie nicht ins
bisherige System passen, sind überholt.
Netzentgelte und Flexibilitätsanreize können anhand neuer Prin-

zipien – wie einem Subsidiaritätsprinzip und einem Entflechtungs-
prinzip – festgelegt werden und so Quersubventionierungen entge-
genwirken und Verbraucher und Prosumer zu den Grundpfeilern
‚smarter‘, erneuerbarer Energiesysteme werden lassen, die den ge-
meinschaftlichen Netzen Dienstleistungen liefern.
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